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1. Allgemeines 

 
Durch Veröffentlichung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 07.07.2005 ist die 

N-ERGIE Netz GmbH (NNG) verpflichtet, nach § 19 „technische Mindestanforderungen 

an die Auslegung und den Betrieb“ für die Gasversorgungsnetze der NNG zu erstellen 

und im Internet zu veröffentlichen. Diese stellen die Interoperabilität der Gasnetze sicher 

und sorgen für diskriminierungsfreien Zugang zu den Netzen. 

Die N-ERGIE Netz GmbH legt das DVGW Arbeitsblatt G 2000 

 „Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an 

Gasversorgungsnetze“ – in der akutell gültigen Fassung,  als „Technische 

Mindestanforderungen an die Auslegung und den Betrieb“ für Anschlüsse an das 

Gasnetz fest. 

Bestimmte Passagen der G 2000 und des übrigen DVGW Regelwerks überschneiden 

sich, so dass deren Anwendungsbereich für das Netzgebiet der  

N-ERGIE Netz GmbH mit diesen Ergänzungen einheitlich und verbindlich geregelt wird. 

 

 
Die für den Netzanschluss zugrunde zu legenden Regelwerke sind von der Druckstufe 

des Netzanschlusses, der Druckstufe der Kundenanlage und der vom Kunden 

angemeldeten Anschlussleistung (Normkubikmeter) abhängig. Im Folgenden sind die 

wesentlichen Regelwerke hinsichtlich der für die Gasversorgungsnetze der N-ERGIE 

Netz GmbH geltenden Anwendungsbereiche und deren Abgrenzung untereinander 

graphisch und tabellarisch aufgeführt. 

 

Darüber hinaus sind weitere DVGW Arbeitsblätter und Normen sowie die anerkannten 

Regeln der Technik zu beachten. 
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2. Tabellarische und Graphische Zusammenstellung 


